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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.04.1979

Norm

StGB §314

Rechtssatz

§ 314 StGB zweiter Deliktsfall verlangt die unbefugte Vornahme einer den Trägern eines ö4entlichen Amtes

vorbehaltenen Handlung, ohne daß sich der Täter für einen (hierzu befugten) Beamten ausgibt.
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